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men (dominus Heinricus Burlaban noster miles: 1270
in M.; Eckehard von Mülbitz: 1272, 1276). Bei
den Streitigkeiten übernahmen sie richterl.
Funktionen und übten Gesandtschaftsdienste
aus. Einer der beiden hatte später das Amt des
Marschalls inne (1286). Dieser wirtschaftl. Zu-
sammenhang offenbart sich nochmal Ende des
13. Jh.s, als für kurze Zeit der Villikus von M. das
Amt des Marschalls innehatte (1284, 1291). Die
Verschuldung des Bf.s und seiner familia (1292)
beendete diese Phase jedoch wieder. Im 14. Jh.
taucht ein hoher Vertreter der Domstiftsgeist-
lichkeit als Marschall auf (1328: Reynherus mar-
schalkus prepositus Wrzinensis).

Eine Ausnahme bildet der Hof Bf. Brunos
von Porstendorf (1209–28) am Beginn der bfl.
Territorialherrschaft in der Oberlausitz, wo
man die bfl. familia in besonderer Ausprägung
findet. Zwei Dienstmannenfamilien (von Deh-
nitz, von Wurgwitz) hatten die Hofämter des
Mundschenks, des Kämmerers und des Mar-
schalls inne. Knappen (pueri familiae nostrae),
Truchseß und ein Leibarzt vervollständigen das
Bild (1222). Erstmals erscheint das Amt des
Kochs (1227). Hohe Geistliche gehörten eben-
falls zum engen Personenkreis um Bf. Bruno, so
der Notar und Leiter der um 1218 eingerichteten
Bautzner Domschule, der Propst des Wurzener
Kollegiatstifts sowie ein weiteres Mitglied des
M.er Domkapitels.

Erst ab 1350 verdichten sich in allen wichti-
gen Aufenthaltsorten des Bf.s die Belege für
Marschall und Truchseß und andere Dienstleu-
te. Erstmals ist das Amt des Hofmeisters unter
Bf. Johann I. von Eisenberg (1342–70) zu sehen.
Möglicherw. war dafür die mgfl. Hoforganisa-
tion Vorbild. Die Inhaber des Amtes entstamm-
ten der Domstifts- und der Pfarrgeistlichkeit.
Ab der Mitte des 15 Jh.s taucht häufig der Hof-
meister zu Mügeln als Inhaber eines eigenstän-
digen Amtes auf, was für diese Zeit auf eine von
Stolpen und M. getrennte Hofhaltung schließen
läßt.

Das Amt des Münzmeisters begegnet nur
kurzzeitig. Anfangs erscheint ein Laie (1349,
1366) und später ein Kanoniker (1369) als In-
haber.

† C.3. Meißen † C.3. Stolpen † C.3. Löbnitz † C.3.

Mügeln † C.3. Nossen † C.3. Wurzen
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Stefan Fichte

MERSEBURG, BF.E VON

I. Das Bm. M. wurde 968 von Otto I. gestif-
tet. Patron war der hl. Laurentius. Als Suffra-
ganbm. war es dem Ebm. † Magdeburg zuge-
ordnet. Im Jahre 981 aufgelöst, bestand das Bm.
bis zu seiner Wiedereinrichtung unter Heinrich
II. i. J. 1004 nicht. Die kleine Diöz., die bei der
Gründung aus dem Bm. † Halberstadt ausge-
gliedert worden war, und die geringe Ausstat-
tung des Hochstifts wurden bei der Wiederer-
richtung weiter verringert. Auch im Zuge des
Landesausbaus konnte diese Ausstattung nicht
wesentl. vergrößert werden. Eine Gliederung in
fünf Archidiakonate wird seit 1225/33 sichtbar.
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Im SpätMA umfaßte das Hochstift die vier bfl.
Ämter M., Schkeuditz, Lützen und Lauchstädt.
Von der Verdichtungszone um die Bischofstadt
erstreckte sich das Hochstift im O bis † Leipzig.
Im W lag Schafstädt bereits außerhalb der
geistl. Jurisdiktion.

M. zählte zu den kleinsten Bm.ern im Reich
und war bei fehlendem Eigengewicht dem Zu-
griff umgebender Mächte ausgesetzt. Späte-
stens seit dem 13. Jh. wird der starke Einfluß der
† Wettiner deutlich. So hatte mit Dietrich von
Meißen (1201–15) ein unehel. Sohn des Mgf.en
Dietrich den Bischofsstuhl inne. In der zweiten
Hälfte des 14. Jh.s gelang es einem Familienver-
band, der nicht der wettin. Klientel zuzurech-
nen ist und sich um die Harzgf.en formierte,
noch einmal, eine größere polit. Beweglichkeit
zu erreichen. Das war wohl auch deshalb mögl.,
weil das Interesse von † Karl IV. an der mitteldt.
Region ein Gegengewicht gegen die †Wettiner
schuf. Doch als diese Option im 15. Jh. wegfiel,
geriet das ursprgl. unbestritten reichsunmittel-
bare Hochstift (1231 wird der Bf. erstmals aus-
drückl. als Rfs. gen.) immer stärker in das Gra-
vitationsfeld des wettin. Hegemonialraums.
Zwar beanspruchten bereits seit dem Jahre 1354
die Mgf.en die Schutzvogtei, doch ist gegen die
ältere Forschung festzuhalten, daß ihre Ein-
flußmöglichkeiten sich nicht vorrangig aus die-
sem rechtl. Instrument ergaben. Auch das Be-
setzungsrecht der †Wettiner für einen Teil (der
seit 1300 wohl 17) großen Präbenden wird man
nicht als ausschlaggebend ansehen können, zu-
mal sich ihr Anspruch zunächst nur auf die mit
der Leipziger Universität verbundenen Domher-
renstellen beschränkte. Erst 1485 kam das Be-
setzungsrecht für zwei weitere Präbenden hin-
zu, während die umfangr. Privilegierung des
Konzilpapstes Felix V. von 1443 nicht wirksam
wurde. Als entscheidend für die wettin. Stellung
in M. muß man daher den Einfluß eines ver-
netzten Familienverbandes aus der Klientel der
† Wettiner ansehen, der durch seine Wahlent-
scheidungen das Bm. dynast. zuordnete, was
mit der Wahl des wettin. Kanzlers Nikolaus Lu-
bich (1411–31) endgültig deutl. wird. In der
zweiten Hälfte des 15. Jh.s gelang es dann den†
Wettinern im sich verdichtenden Reich, die In-
teressen der Bf.e seit 1444 auf den Reichstagen

merseburg

zu vertreten und sie gleichzeitig zu ihren Land-
tagen hinzuziehen. Die Bf.e waren zudem Emp-
fänger des sächs. Hofgewandes. Trotzdem wird
man für das SpätMA nicht so eindeutig, wie es
die ältere Forschung getan hat, von einem Me-
diatfsm. oder einem Landesbm. im rechtl. Sinne
sprechen können, sondern muß (auch mit feh-
lendem Interesse der Bf.e am Reich rechnend)
wohl von einer zeitweiligen de-facto-Mediati-
sierung ausgehen. Doch war dieser rechtl.
Schwebezustand immer noch in Richtung einer
Wiederherstellung der Reichsunmittelbarkeit
aufzulösen, was, durch die Reformation pro-
voziert und durch die kathol. Schutzfunktion
Ks. † Karls V. ermöglicht, im 16. Jh. noch ein-
mal kurzzeitig gelang, aber letztl. nur eine Epi-
sode blieb. Über den »evangelischen Bischof
von Merseburg« Georg von Anhalt (1544–48/50)
wurde das Hochstift dann unter postulierten
Administratoren quasi zur mediatisierten
sächs. Sekundogenitur im Obersächsischen
Reichskreis. Dieser Zustand wurde 1635/48
reichsrechtl. sanktioniert. 1656/7 bis 1731/8 re-
sidierte in M. die wettin. Seitenlinie der Hzg.e
von Sachsen-M.

II. Die bfl. Res. lag seit Gründung des Bm.s
für dreihundert Jahre im Schatten der kgl. Pfalz.
Nur während der Aufenthalte der Kg.e und Ks.
ist die Existenz eines Ortes höf. Lebens sicht-
bar. Eine gewisse Emanzipation der Bf.e zeigt
sich erst seit dem Interregnum nach dem Rück-
zug des Kgtm.s vom Burgberg. Nunmehr kam
es wohl 1260 zum Bau einer ersten bfl. Res.
Zum Jahre 1268 ist ein Turnier in M. dokumen-
tiert, das durch einen Todesfall zufällig zum
Gegenstand der Chronistik wurde. Ansonsten
werden Personal sowie höf. Leben nur im ge-
ringen Maße sichtbar. Seit 1186 belegt sind bfl.
Notare. Erst 1292 nachweisbar ist eine spezielle
Finanzabteilung (camera). Von Ministerialen be-
setzte Hofämter, Schenk (1216), Marschall
(1225) und viell. auch Kämmerer (1269), er-
scheinen im 13. Jh. Das Truchsessenamt ist bis-
her nicht belegt. Ein bfl. Arzt wird 1310 gen. In
der Urkundenüberlieferung des SpätMA (Akten
sind kaum überliefert) finden sich dann ver-
sprengt weitere Mitglieder des Hofes sowie Per-
sonal der Res. Hier besteht dringender For-
schungsbedarf. Das Amt des Hofmeisters wird
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erstmals 1518 gen. Die erste nachweisbare Hof-
ordnung (zur Zeit nicht auffindbar) dat. von
1552 aus der Zeit von Bf. Michael Helding
(1549–61). Durch die Integration der Bf.e in das
Klientelsystem der †Wettiner waren sie häufig
am wettin. Hof präsent, wo sie in Hofverwal-
tung und -leben als hzgl. Räte und als Kanzler
(Nikolaus Lubich) wichtige Funktionen ausüb-
ten. Auch deshalb war M. zwar immer geistl.
Zentrum und Grablege, doch fehlten offenbar
das Personal und die typ. Repräsentationsfor-
men einer Res.

Bfl. Burgen als Nebenres.en waren seit 1252
Lützen (1538 Umbau zum Wasserschloß), seit
der Mitte des 14. Jh.s (Burg)Liebenau und
Schkopau sowie seit 1444 v. a. Lauchstädt.
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METZ, BF.E VON

I. Bfl. Fsm. des Kaiserreichs, gegr. um 930,
als der Bf. durch Abtretung oder Usurpation als
Inhaber gfl. Rechte auftrat. M. war von jeher
Bischofssitz und ist es auch heute noch (Diöz.
M.). Das Gebiet hat sich im Lauf der Zeit aber
stark verändert. Das Bm. besaß v. a. Ländereien
in der Gegend von †Worms (nach und nach ab
dem 13. Jh. verloren gegangen) auf dem Umweg
über Schenkungen an Benediktinerabteien und
die Stadt Sint-Truiden (1227 dem Bm. † Lüttich
überlassen). Die Stadt und das Land von Marsal
wurden 1248 vom Hzg. von † Lothringen er-
standen. Epinal wurde 1466 an denselben Hzg.
veräußert, und weitere Verkäufe (v. a. die Sä-
kularisierung des Kl.s Gorze) an die hzgl. Fa-


